
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
 

 

zwischen der 

 

Qimonda AG 
 

und der 

 

Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH 
 

 

 

§ 1 
Beherrschung 

 

Die Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH unterstellt die Leitung ihrer Ge-

sellschaft der Qimonda AG. Die Qimonda AG ist demgemäß berechtigt, der Ge-

schäftsführung der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH hinsichtlich der 

Leitung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. Unbeschadet des Weisungsrechts 

obliegt die Geschäftsführung und die Vertretung der Qimonda Dresden Verwaltungs-

gesellschaft mbH weiterhin der Geschäftsführung der Qimonda Dresden Verwal-

tungsgesellschaft mbH. 

 

 

§ 2 
Gewinnabführung 

 

(1) Die Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH verpflichtet sich, ihren 

ganzen Gewinn an die Qimonda AG abzuführen. 

 

(2) Abzuführen ist entsprechend § 301 AktG der ohne die Gewinnabführung ent-

stehende Jahresüberschuss, vermindert um einen Verlustvortrag aus dem Vor-

jahr. Während der Dauer dieses Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen 



sind auf Verlangen der Qimonda AG von der Qimonda Dresden Verwaltungsge-

sellschaft mbH aufzulösen und als Gewinn abzuführen. Die Abführung von Be-

trägen aus der Auflösung von vor Beginn des Vertrages gebildeten freien Rück-

lagen ist ausgeschlossen.  

 

(3) Die Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH kann mit Zustimmung der 

Qimonda AG Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in die Gewinnrückla-

gen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.  

 

(4) Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht zum Ende des jeweiligen Ge-

schäftsjahres der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH. Er ist mit 

Wertstellung zu diesem Zeitpunkt fällig. 

 

 

§ 3 
Verlustübernahme 

 

Die Qimonda AG ist gegenüber der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH 

entsprechend den Vorschriften der § 302 Abs. 1, 3 und 4 AktG in ihren jeweils gülti-

gen Fassungen, d.h. unter den dort für Gewinnabführungsverträge mit Aktiengesell-

schaften geregelten Voraussetzungen und in dem dafür geltenden Umfang, zur Ver-

lustübernahme verpflichtet. 

 

 

§ 4 
Wirksamwerden und Dauer 

 

Der Vertrag tritt mit Zustimmungsbeschlüssen der Gesellschafterversammlung der 

Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH und der Hauptversammlung der 

Qimonda AG und seiner Eintragung in das Handelsregister der Qimonda Dresden 

Verwaltungsgesellschaft mbH in Kraft und gilt bezüglich § 1 für die Zeit ab Eintra-

gung dieses Vertrages in das Handelsregister der Qimonda Dresden Verwaltungsge-

sellschaft mbH, im Übrigen ab 1. Oktober 2007. Der Vertrag hat eine feste Laufzeit 
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